
Vereinbarung für die gegenseitige Anerkennung vom Ausnahmegenehmigungen 
„Handwerksparkausweis+“ 

 

Vom xx.xxx.2025 

Die Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach wünschen, die Wirtschaft im Großraum zu 

stärken, indem sie es den in ihren Gebieten ansässigen und tätigen Handwerksbetrieben ermöglichen, 

einfach, unbürokratisch und gebührensparend Ausnahmetatbestände im ruhenden Verkehr in 

Anspruch zu nehmen. Dazu vereinbaren sie, einen zusätzlichen, gemeinsamen 

Handwerksparkausweis+ nach einem einheitlichen Muster und Verfahren einzuführen, das sie 

gegenseitig anerkennen. Die bisherigen Handwerksparkausweise, die nur in den jeweiligen 

Stadtgebieten gelten, bleiben davon unberührt, ebenso wie andere Ausnahmegenehmigungen für den 

Einzelfall nach § 46 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO).  Sie sind bestrebt, die vereinbarte Einheitlichkeit 

auch in der Zukunft aufrechtzuerhalten. 

 

Die Stadt Nürnberg 
 

vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Marcus König, 
 

die Stadt Fürth, 
 

vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung, 
 

die Stadt Erlangen,  
 

vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Florian Janik, 
 

und die Stadt Schwabach,  
 

vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Peter Reiß, 
 
 

schließen folgende 
 

Verwaltungsvereinbarung über die Schaffung eines gemeinsamen 
„Handwerkerparkausweiseses +“ 

 

§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung 

Gegenstand der Vereinbarung ist die Ausgabe von einheitlichen Ausnahmegenehmigungen 

mit Parkausweis für Handwerksbetriebe im Sinne des Anwendungshinweises 10 

„Parkerleichterungen für Handwerksbetriebe, Handelsvertreter und im sozialen Dienst Tätige“ 

des Bayerischen Staatsministeriums des Innern (im Folgenden mit AH-StVO Nr. 10 

bezeichnet) in der jeweils geltenden Fassung. Für erteilte Ausnahmegenehmigungen wird in 

allen beteiligten Städten eine einheitliche, gemeinsam festgelegte Gebühr erhoben. Die 
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beteiligten Städte erteilen mit dieser Vereinbarung sich gegenseitig das Einvernehmen im 

Sinne der Ziff. 2 Punkt 9 der AH-StVO Nr. 10 in der Fassung vom 06.05.2025 und erkennen 

die jeweils in den anderen Städten der Vereinbarung erteilten Ausnahmegenehmigungen nach 

dem Modell „Handwerksparkausweis+“ für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich an. 

§ 2 

Definitionen 

(1) Die an der Vereinbarung beteiligten Städte geben dazu eine einheitliche 

Ausnahmegenehmigung sowie eine einheitlich gestaltete, besondere Ausweiskarte heraus 

(Handwerksparkausweis+). Die Erteilung erfolgt auf Antrag des jeweiligen 

Handwerksbetriebes nach dem in den beteiligten Städten üblichen Verfahrens digital oder 

analog. Die Antragstellung soll bei der Straßenverkehrsbehörde am Firmensitz erfolgen, 

soweit die Firmen diesen in einer der beteiligten Städte haben. Soweit Anträge von Firmen mit 

Sitz in einer der beteiligten Städte bei einer anderen – örtlich nicht zuständigen – 

Straßenverkehrsbehörde gestellt werden, leitet die örtlich unzuständige Stelle den Antrag an 

die örtlich zuständige Stelle weiter. 

(2) Die einheitliche Ausnahmegenehmigung entspricht der Maßgabe der Ziff. 1.1 AH-StVO Nr. 

10 in der jeweils geltenden Fassung hinsichtlich der Erlaubnistatbeständen, Einschränkungen 

der Erlaubnistatbestände sowie Auflagen (Ausnahmegenehmigung Modell 

„Handwerksparkausweis+“).  

(3) Die einheitlich gestaltete Parkkarte entspricht dem in Anlage 1 beigefügten Muster 

(Handwerksparkausweis+), und ist der Vorlage aus Muster 1 der AH-StVO Nr. 10 abgeleitet. 

Die Stadt Nürnberg stellt dafür den beteiligten Städten eine Druckvorlage in digitaler Form 

kostenfrei zur Verfügung. Die beteiligten Städte nutzen diese Druckvorlage für die Beschaffung 

der Vordrucke. 

(4) Die Arbeitsstättennachweise gemäß der Auflage in der Ausnahmegenehmigung 

Handwerksparkausweis+ entsprechen dem Muster 4 der AH-StVO Nr. 10. 

(5) Für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung Handwerksparkausweis+ wird in 

Anwendung der Nr. 264 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) 

eine Gebühr von € 250,00 als einmaliger Betrag bei einer Geltungsdauer von einem Jahr 

erhoben. 

Geltung ein Fahrzeug/ ein Jahr    € 250,00 

Abweichend davon werden auf Antrag als einmaliger Betrag folgende Gebühren erhoben: 

Geltung ein Fahrzeug/ drei Jahre   € 700.00 

Geltung bis zu vier Fahrzeuge alternativ/ ein Jahr  € 300,00 

Geltung bis zu vier Fahrzeuge alternativ/ drei Jahre  € 750,00 

Für weitere Amtshandlungen werden einheitlich folgende Gebühren erhoben: 

Kennzeichenänderung/ Erneuerung bei Verlust  € 15,00 



 

Die Gebührenhöhen bleiben unabhängig von der Änderung von Gebührenhöhen zu anderen 

Ausnahmegenehmigungen der beteiligten Städte einheitlich und werden nur einheitlich 

verändert. 

 

§ 3 

Änderungen dieser Vereinbarung, Evaluation 

Die beteiligten Städte halten und vollziehen diese Vereinbarung einheitlich. Wünscht eine 

Vereinbarungspartei eine Änderung, bekundet sie dies gegenüber den anderen 

Vereinbarungsparteien. Die Vereinbarungsparteien führen Änderungen stets einheitlich und 

gemeinsam ein und durch, unter entsprechender Änderung dieser Vereinbarung in Schriftform. 

Mündliche Nebenabreden sind unzulässig. Zur Evaluation dieser Vereinbarung führen die 

Parteien unter Beteiligung des Zweckverbands kommunale Verkehrsüberwachung im 

Großraum Nürnberg (ZV-KVÜ) und der Handwerkskammer für Mittelfranken erstmals zwei 

Jahre nach Inkrafttreten eine gemeinsame Besprechung durch. Die Einladung erfolgt durch 

die Stadt Nürnberg. 

 

§ 4 

Kommunikation, Statistik 

(1) Die Kommunikation der abgeschlossenen Vereinbarung mit dem Polizeipräsidium 

Mittelfranken sowie mit dem ZV-KVÜ erfolgt über die Stadt Nürnberg. Die Städte 

kommunizieren die Vereinbarung darüber hinaus mit den in ihren Zuständigkeitsbereichen 

eingesetzten weiteren Überwachungskräften der Polizei (insbesondere Sachbearbeiter/innen 

Verkehr bei den jeweiligen Polizeiinspektionen) und gegebenenfalls mit kommunalen 

Ordnungsdiensten, wenn diese Verkehrsüberwachungsaufgaben im ruhenden Verkehr 

wahrnehmen (§ 88 Abs. 3 Nr. 1 Zuständigkeitsverordnung (ZustV). 

(2) Die beteiligten Städte halten die Daten erteilter Ausnahmegenehmigungen 

Handwerksparkausweis+ in geeigneter Form (analog, digital) vor und geben bei Anlass über 

erteilte Ausnahmegenehmigungen „Handwerksparksausweis+“ im rechtlich zulässigen 

Rahmen Auskünfte an die Vereinbarungsparteien, den ZV-KVÜ und die Polizei. Für die 

Evaluation (§ 3 Satz 4 dieser Vereinbarung) erfolgt eine statistische Aufbereitung in einfacher 

Form (Anzahl der jährlich erteilten Ausnahmegenehmigungen Handwerksparkausweis+, 

auftretende Besonderheiten). 

 

§ 5 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein 



oder nach Abschluss der Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon 

die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen unberührt. Stellen sich Bestimmungen als 

unwirksam oder undurchführbar heraus, verpflichten sich die Vertragsparteien dazu, eine 

wirksame, durchführbare und zweckgerechte Regelung auszuhandeln. 

 

§ 6 

Kündigung der Vereinbarung, Kündigungsfrist 

Jede Vereinbarungspartei hat das Recht zur Kündigung dieser Vereinbarung, die 

Vereinbarung bleibt dann zwischen den verbleibenden Vertragsparteien bestehen. Das Recht 

zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Die Kündigungserklärung bedarf der 

Schriftform. Die Kündigungserklärung muss den anderen Vereinbarungsparteien spätestens 

sechs Monate zum Ende des laufenden Kalenderjahres zugegangen sein. Scheidet eine 

Vertragspartei aus der Vereinbarung aus, so bleibt der Bestand an erteilten 

Ausnahmegenehmigungen davon unberührt. Die ausgegebenen Ausnahmegenehmigungen 

bleiben bis zum Ende ihrer Geltungsdauer in Kraft, es erfolgt keine generelle Rücknahme (Art. 

48 BayVwVfG) oder genereller Widerruf (Art. 49 BayVwVfG) der Ausnahmegenehmigungen 

aus Anlass des Ausscheidens einer Vertragspartei aus dieser Vereinbarung. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

Die Vereinbarung tritt am 01.01.2026in Kraft. 

 

Stadt Erlangen 

 

 

 

Stadt Fürth 

 

Stadt Nürnberg 

 

 

 

Stadt Schwabach 

 

 




